
Anlage 1

Antrag
auf Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Musikschulen
in Mecklenburg-Vorpommern

___________________________________________________________________________
An das
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
des Landes Mecklenburg-Vorpommern
Werderstraße 124

19055 Schwerin

1. Antragsteller

	Name: 


	Landkreis: 

	Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):



	Bankverbindung (Name und Ort des Kreditinstitutes)



	Kontonummer:



Bankleitzahl:



	Auskunft erteilt: 


	Telefon: 
	Telefax:


Anlagen:

1
Satzung, Statut bei Erstantragstellern bzw. Änderung bei Folgeanträgen, ggf. 
Vereinsregisterauszug
1
Kurze Personaldarstellung der zu fördernden Musiklehrer einschl. Qualifikation
1
Dienst- und Aufgabenbeschreibung
1
Aufstellung der Jahreswochenstunden der Schule gegliedert nach hauptamtlichen 
Lehrkräften und nebenamtlich tätigem pädagogischem Personal
1
Aufstellung der Schülerzahl

Ich bitte um Gewährung einer Zuwendung zu den Personalausgaben des pädagogisch künstlerischen Personals laut Anlage 2 und 3 in Höhe von _________ %

in Höhe von _________________________________ €
(in Worten: ______________________________________________ Euro).

Angaben zu den Stellen, für die der Zuschuss beantragt wird, sind in der Anlage 2 und der Anlage 3 beigefügt.

Die Gesamtausgaben für die Musikschule betragen 
______________________ T€.

Davon sind

a)
Personalausgaben pädagogisches Personal

_______________________ T€

b)
Personalausgaben nicht pädagogisches Personal
_______________________ T€

c) Sachausgaben


_______________________ T€

d) Investitionen


_______________________ T€

Der Antragsteller erklärt mit der Antragstellung, dass mit der beantragten Landesförderung die Gesamtfinanzierung gesichert ist.

2.
Angaben zum Antragsteller

Rechtsform: __________________________________________________

Anerkennung der Gemeinnützigkeit:
_ ja (Kopie beifügen)

_ nein

Es besteht eine Vorsteuerabzugsberechtigung gemäß § 15 UStG:
_ ja
_ nein

3. Finanzierungsplan


           Antrag         /
     Vorjahres Ist
_________________________________

Einnahmen aus Schülergebühren
__________T€
__________ T€

Eigenanteil des Antragstellers/Trägers
__________ T€
__________ T€

Anteil des örtlichen öffentlichen Trägers
__________ T€
__________ T€

Förderung Arbeitsamt
__________ T€ 
__________ T€

Anteil des Landes
__________ T€
__________ T€

Gesamteinnahmen
__________ T€
__________ T€

Hinweis: Gesamtausgaben und Gesamteinnahmen müssen übereinstimmen.

4.
Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben sowie aller Angaben auf den beigefügten Anlagen wird versichert.


Über wesentliche Änderungen gegenüber dem Antrag werden wir das Bildungsministerium informieren. Uns ist bekannt, dass insbesondere vorsätzlich falsche Angaben, die eine unberechtigte Förderung zur Folge haben, eine Rückforderung der Zuwendung nach sich ziehen und ggf. strafrechtlich verfolgt werden.

Rechtsverbindliche Unterschrift:

___________________, den _______________     _____________________________
Ort





Datum


Unterschrift (in Druckbuchstaben 










wiederholen)

Anlage 2

Name der Musikschule:
Hauptamtlich tätiges pädagogisches Personal, einschließlich Direktor

	Nr. 
	Personalstelle 
	Einstellungs-datum
	Qualifikation (1)
	Einstufung

BAT-O 
	Stelle (2)
	Einsatz im Fach 
	Personalausgaben pro Jahr (3) (4)
	 zu erteilende Jahreswochen-stunden (5)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Summe 
	
	
	
	


	(1) Konkrete Fachbezeichnung z.B. Dipl. Musikpäd. für Violine

Dipl. Musiker für Flöte 
Kirchenmusiker Prüfung A oder B 

Dipl. Lehrer für Musik / Deutsch
	(2) 

z.B. Direktor
Lehrer für Klavier


	(3) einschl. Nachweis zur Berechnung der Unfallumlage (möglichst als Gesamtsumme addieren)
	(4) siehe Anlage 5 des Antrages (Übertarifliche Vergütungen sind nicht förderfähig und durch die förderfähige Berechnung zu ergänzen)
	(5) Stichtag 01.10.

Zu erteilende JWStd. sind reine Unterrichtsstunden, keine Abminderungsstunden, Definition “JWStd. siehe Anlage 1 a für Musikschullehrer im BAT.


Anlage 3

Name der Musikschule:

Nebenberuflich tätiges pädagogisches Personal

	Nr. 
	Qualifikation (1)
	Einsatz im Fach 
	zu erteilende

Jahreswochenstunden (2)
	Vergütung pro

Stunde / Monat 
	Personalausgaben

pro Jahr (3) (4)

	
	
	
	
	
	

	Summe 
	
	
	


	(1) Konkrete Fachbezeichnung
z.B. Dipl. Musikpädagoge für Violine

Dipl. Musik für Flöte


Kirchenmusiker Prüfung A oder B
Dipl. Lehrer für Musik / Deutsch


	(2) Stichtag 01.10.
	(3) Bitte mit 40 Wochen berechnen.


	(4) Künstlersozialkassenbeiträge bitte als Extrasumme addieren bzw. erläutern, ob in Einzelsummen integriert.


Anlage 4

Stichtag: 01.10.

Schülerzahl insgesamt: 

_________________________

Schülerbelegung (mit Mehrfachbelegungen)       _________________________

Jahreswochenstunden Unterricht insgesamt:
_________________________

	
	Schülerbelegung 
	Jahreswochenstunden



	Musikgarten

Musikalische Früherziehung

Musikalische Grundausbildung

Instrumental / Vokal Hauptfach

   Streichinstrumente

   Blasinstrumente

   Tasteninstrumente

   Zupfinstrumente

   Schlaginstrumente

   Gesang

Ensemblespiel und -singen, 

davon ohne Hauptfach

Ergänzungsfächer

davon ohne Hauptfach
	               ______

               ______

               ______

               ______

               ______

               ______

               ______

               ______

               ______

               ______

               ______

               ______

               ______
	                     ______

                     ______

                     ______

                     ______

                     ______

                     ______

                     ______

                     ______

                     ______

                     ______

                     ______




Anlage 5

Grundlage der Berechnung der Personalausgaben für nebenamtlich tätige Lehrkräfte ist aufgrund der Einbeziehung der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse die Anlage 1a des BAT-O (nicht mehr die Richtlinie der Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeber-verbände zur Regelung der Rechtsverhältnisse).

Grundlage für die Berechnung der Personalausgaben von hauptberuflich tätigen Lehrkräften ist der BAT-O, der Tarifvertrag für Musikschullehrer, der Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Angestellte und der Tarifvertrag über eine Zuwendung für Angestellte in der jeweilig gültigen Fassung.

An Jahreswochenstunden haben danach zu erbringen:

	Vergütungsgruppe VI b
	30 Jahreswochenstunden

	Vergütungsgruppe V c
	30 Jahreswochenstunden

	Vergütungsgruppe V b
	30 Jahreswochenstunden

	Vergütungsgruppe IV b
	30 Jahreswochenstunden

ggf. Betreuung eines Fachbereichs, in dem mindestens 330 Jahreswochenstunden Unterricht erteilt werden

oder

davon 8 Jahreswochenstunden studienvorbereitende Ausbildung

oder 
als ständiger Vertreter des Leiters einer Musikschule, an der mindestens 190 Jahreswochenstunden Unterricht erteilt werden

	Vergütungsgruppe IV a
	30 Jahreswochenstunden

ggf. als Leiter einer Zweigstelle von Musikschulen, an der mindestens 290 Jahreswochenstunden erteilt werden

oder
Betreuung eines Fachbereiches, in dem mindestens 330 Jahreswochenstunden Unterricht erteilt werden

oder
davon 8 Jahreswochenstunden studienvorbereitende Ausbildung

oder
als Leiter von Musikschulen, an denen mindestens 190 Jahreswochenstunden Unterricht erteilt werden

oder
als ständige Vertreter des Leiters von Musikschulen, an denen mindestens 490 Jahreswochenstunden Unterricht erteilt werden

	Vergütungsgruppe III
	30 Jahreswochenstunden

als Leiter von Musikschulen, an denen mindestens 490 Jahreswochenstunden Unterricht erteilt werden

oder
als ständige Vertreter des Leiters von Musikschulen, an denen mindestens 850 Jahreswochenstunden Unterricht erteilt werden

	Vergütungsgruppe II
	30 Jahreswochenstunden

als Leiter von Musikschulen, an denen mindestens 850 Jahreswochenstunden Unterricht erteilt werden

oder

als ständige Vertreter des Leiters von Musikschulen, an denen mindestens 1470 Jahreswochenstunden Unterricht erteilt werden

	Vergütungsgruppe I b
	30 Jahreswochenstunden

als Leiter von Musikschulen, an denen mindestens 1470 Jahreswochenstunden Unterricht erteilt werden


Die übrigen Vorschriften der o. g. Tarifverträge, insbesondere die Regelungen zum Bewährungsaufstieg, bleiben unberührt.

